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RS OGH 1976/2/23 12Os167/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1976

Norm

StGB §3 A3

StGB §8

StGB §9 Abs2

Rechtssatz

Die irrige Annahme des Notwehrrechtes eines auf frischer Tat ertappten Rechtsbrechers gegenüber der ihn

anhaltenden Person ist dem Rechtsbrecher im Sinne des § 9 Abs 1 StGB vorzuwerfen und daher nicht geeignet, ihn zu

entschuldigen.

Entscheidungstexte

12 Os 167/75
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